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LEITSÄTZE — RECHTSSACHE T-132/01 R 

Die Dringlichkeit eines Antrags auf einst
weilige Anordnung ist danach zu beur
teilen, ob eine vorläufige Entscheidung er
forderlich ist, um zu verhindern, dass dem 
Antragsteller ein schwerer und nicht wieder 
gutzumachender Schaden entsteht. 

Ein finanzieller Schaden kann nur unter 
außergewöhnlichen Umständen als nicht 
oder auch nur schwer wieder gut
zumachender Schaden angesehen werden, 
da ein späterer finanzieller Ausgleich mög
lich ist. Ein solcher späterer finanzieller 
Ausgleich ergibt sich entweder daraus, dass 
das betreffende Organ das in der Haupt
sache ergangene Nichtigkeitsurteil durch
führt, oder, wenn dies nicht oder nur teil
weise der Fall ist, aus einem Schadensersatz 
über den in den Artikeln 235 EG und 288 
EG vorgesehenen Rechtsbehelf. Insoweit 
reicht die bloße Möglichkeit der Erhebung 
einer Schadensersatzklage aus, um den 
grundsätzlich reparablen Charakter eines 
finanziellen Schadens zu belegen. Deshalb 
ist die ungewisse Erfolgsaussicht einer 

eventuellen Schadensersatzklage — die der 
Antragsteller erheben könnte, wenn die 
angefochtene Handlung für nichtig erklärt 
wird — nicht zu berücksichtigen, um fest
zustellen, ob der finanzielle Schaden, der 
dem Antragsteller entstehen wird, repa
rablen oder irreparablen Charakter hat. 

Ein finanzieller Schaden hat dann ir
reparablen Charakter, wenn sich erweist, 
dass sich der Antragsteller, sofern die be
antragte einstweilige Anordnung nicht er
lassen wird, in einer Lage befände, die seine 
Existenz vor Erlass des Endurteils gefähr
den könnte. Im Rahmen der Prüfung der 
finanziellen Lebensfähigkeit des Antrag
stellers können zur Beurteilung seiner ma
teriellen Situation u. a. auch die Merkmale 
des Konzerns berücksichtigt werden, zu 
dem er aufgrund seiner Kapitalbeteiligung 
gehört. 

(vgl. Randnrn. 44, 51-53, 57) 
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